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Haftungsrecht: Haftungsverteilung beim 
Zusammenstoß eines Radfahrers mit einer Autotür 

| Kollidiert ein Fahrradfahrer mit der geöffneten Fahrertür eines Pkw, stellt sich die Frage 
des Verschuldens. Geschieht der Unfall im unmittelbaren zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang mit dem Öffnen der Tür, spricht gegen den Pkw-Fahrer der Beweis des 
ersten Anscheins, den Unfall verschuldet zu haben. | 

Auf diese prozessuale Regel wies das Oberlandesgericht (OLG) Celle hin. Allerdings 
kann auch dem Radfahrer ein Mitverschulden anzurechnen sein, sodass der Pkw-
Fahrer nicht alleine haftet. Ein solches Mitverschulden kann in einem zu geringen 
seitlichen Abstand des Fahrradfahrers zum geparkten PKW liegen. Der Abstand sollte – 
je nach den örtlichen Verhältnissen – mindestens 50 cm betragen. Ob der Radfahrer 
den Seitenabstand tatsächlich unterschritten hat, muss der Pkw-Fahrer darlegen und 
beweisen. Kann er den Beweis nicht erbringen, muss er den Schaden alleine tragen. 

Quelle | OLG Celle, Urteil vom 6.11.2018, 14 U 61/18, Abruf-Nr. 208070 unter 
www.iww.de. 
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